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Gemäß den Vorgaben aus der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates (MiFID II) sowie dessen Um-
setzung in das deutsche Recht erteilt die 
NÜRNBERGER Asset Management GmbH 
(folgend „NAM“ genannt) ihren (zukünfti-
gen) Kunden folgende Informationen gemäß 
Artikel 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsge-
setz (WpHG). 

1. Allgemeine Informationen über das Fi-
nanzinstitut 

Name und Anschrift 
NÜRNBERGER Asset Management GmbH 
Ostendstraße 100 
90482 Nürnberg 
 
Tel. 0911 478890 0 
Fax 0911 478890 99 
 
Aufsichtsrechtliche Zulassung und zustän-
dige Aufsichtsbehörde 
Die NAM besitzt eine Erlaubnis zur Erbrin-
gung von Wertpapierdienstleistungen ge-
mäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). 
 
Die Erlaubnis wurde durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde erteilt: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 
Marie-Curie-Straße 24-28 
60439 Frankfurt am Main 
www.bafin.de 
 
Sicherung von Verbindlichkeiten aus Wert-
papiergeschäften 
Die NAM ist gemäß dem Anlegerentschädi-
gungsgesetz verpflichtet ihre Verbindlich-
keiten aus Wertpapiergeschäften durch Zu-

gehörigkeit zu einer Entschädigungseinrich-
tung zu sichern. Sie ist daher Mitglied der 
Entschädigungseinrichtung der Wertpapier-
handelsunternehmen (EdW).  
 
Umgang mit Kundenbeschwerden 
Bei Hinweisen und Beschwerden können Sie 
sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen An-
sprechpartner oder den Customer Relations-
hip Manager (CRM) wenden. Darüber hinaus 
können Sie Ihre Beschwerde an folgende 
Kontaktstelle richten: 

NÜRNBERGER Asset Management GmbH 
Ostendstraße 100 
90482 Nürnberg 
 
Tel. 0911 478890 25 
E-Mail mb.Geschaeftsleitung@nam.de 

 
Innerhalb von 2 Arbeitstagen erhalten Sie 
von uns eine Eingangsbestätigung der Be-
schwerde. Innerhalb von 10 Arbeitstagen 
wiederum erhalten Sie eine Stellungnahme 
zu der Beschwerde. Die Mitarbeiter befolgen 
dabei die internen Vorgaben zum Beschwer-
demanagement. 

Neben der direkten Beschwerde an uns ha-
ben Sie die Möglichkeit sich an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) zu wenden. Weitere Informationen 
dazu finden Sie auf der Website der BaFin:  
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Be-
schwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbe-
schweren/BeiBaFinbeschweren_node.html  

Rechtshinweise 
Die NAM ist im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter der Nummer HRB 
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36031 registriert. Für sämtliche Vertragsbe-
ziehungen der NAM zu ihren Kunden gilt 
deutsches Recht. 
 
2. Informationen über Dienstleistungen 

Die NAM hat die Erlaubnis zur Erbringung 
der Dienstleistungen im Bereich der Anlage-
vermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG, der 
Anlageberatung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG, 
der Abschlussvermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 
5 WpIG sowie der Finanzportfolioverwaltung 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG. Sie erlangt dabei 
zu keinem Zeitpunkt Besitz oder Eigentum an 
Kundengelder oder Kundenfinanzinstru-
mente. 
 
Anlagevermittlung 
Im Rahmen der Anlagevermittlung über-
nimmt die NAM Vermittlungstätigkeiten, die 
sich auf Geschäfte mit Erwerb oder Veräuße-
rungen von Finanzinstrumente beziehen. Es 
erfolgt die Weiterleitung der Willenserklä-
rung des Kunden, um die Geschäfte durchzu-
führen. 

Anlageberatung 
Bei der Anlageberatung spricht die NAM 
dem Kunden eine unverbindliche Empfeh-
lung über den Erwerb oder Veräußerung von 
Finanzinstrumenten aus. Dabei werden die 
individuellen Umstände des Kunden beach-
tet. Die Entscheidung über einen möglichen 
Handel trifft der Kunde. Es erfolgt keine 
Überwachung der Wertentwicklung des 
Portfolios und der einzelnen Finanzinstru-
mente durch die NAM. Die Anlageberatung 
erfolgt abhängig. 
 
 
 

Abschlussvermittlung 
Im Zuge der Abschlussvermittlung beschafft 
oder veräußert die NAM die Finanzinstru-
mente im fremden Namen und auf fremde 
Rechnung. Einerseits erfolgt die Erbringung 
von Abschlussvermittlung im Zusammen-
hang mit Handelstätigkeiten von Sicherungs-
vermögen. Andererseits werden Dienstleis-
tungen der Abschlussvermittlung basierend 
auf der Empfehlung und der Anlageentschei-
dung im Rahmen der Anlageberatung durch-
geführt.  

Portfolioverwaltung 
Bei der Portfolioverwaltung trifft die NAM 
für den Kunden die Anlageentscheidung mit 
einem Ermessensspielraum im Rahmen einer 
Vollmacht und übernimmt den Handel der 
Wertpapiere. Die Anlageentscheidung wird 
dabei unter Einhaltung der vom Kunden vor-
gegebenen Anlagerichtlinie getroffen. Es er-
folgt keine Verwahrung der verwalteten 
Wertpapiere. 
 
Im Rahmen des Handels kann die NAM die 
Orders mehrerer Kunden zu einer Blockorder 
zusammenfassen. Die Zuteilung der erhalte-
nen Stücke erfolgt dabei pro rata. Jedoch er-
folgt eine Zuteilung nur, wenn eine Mindest-
größe von 100.000 € erreicht wird, um die 
Handelbarkeit sicherzustellen. Eigene Auf-
träge der NAM werden zu keinem Zeitpunkt 
in eine Blockorder eingeschlossen. 
 
Ordererteilung 
Verbindliche Aufträge bzw. Weisungen ha-
ben schriftlich zu erfolgen und sind an fol-
gende Adresse zu senden: 
mb.Geschaeftsleitung@nam.de 
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Einzelheiten sind im individuellen Vertrags-
werk geregelt. 
 
Transaktionsmeldungen gemäß Artikel 26 
MiFIR 
Die NAM ist verpflichtet die Geschäfte von 
meldepflichtigen Finanzinstrumenten an die 
zuständige Aufsichtsbehörde zu übermitteln. 
Um die Identität des Rechtsträgers als Kun-
den der NAM innerhalb der Meldung anzu-
geben, muss die Legal Entity Identifier (LEI) 
des Kunden angegeben werden. Der Kunde 
ist verpflichtet, der NAM ihre LEI mitzuteilen 
und diese regelmäßig zu verlängern. Sofern 
der NAM die erforderlichen Informationen 
nicht vorliegen, ist sie berechtigt, die Ausfüh-
rung von meldepflichtigen Geschäften abzu-
lehnen. 

Kundeneinstufung und Schutzniveau 
Gemäß den Vorgaben des WpHG nimmt die 
NAM vor der erstmaligen Erbringung einer 
Wertpapierleistung oder Wertpapierneben-
dienstleistung eine Kundenklassifizierung 
vor. Im Vergleich zu den weiteren Kunden-
einstufungen „Professioneller Kunde“ und 
„Privatkunde“ haben Geeignete Gegenpar-
teien das geringste Schutzniveau. Grundsätz-
lich weist die NAM darauf hin, dass Sie jeder-
zeit das Recht haben, sich in eine Anleger-
gruppe mit höherem Schutzniveau klassifi-
zieren zu lassen. Die Änderung Ihrer Kunden-
einstufung ist in Schriftform zu beantragen. 

Kommunikationssprache und –mittel 
Die maßgebliche Sprache, in denen der 
Kunde mit der NAM kommunizieren und Do-
kumente sowie andere Informationen von ihr 
erhalten kann ist deutsch.  

Die Kommunikation kann persönlich, telefo-
nisch, per E-Mail oder per Post oder über an-
dere vereinbarte Kommunikationsmittel er-
folgen. 
 
Aufzeichnung von telefonischer und elekt-
ronischer Kommunikation 
Die NAM ist verpflichtet, Telefongespräche 
sowie elektronische Kommunikation in Bezug 
auf die Erbringung von Dienstleistungen, die 
sich auf die Annahme, Übermittlung und 
Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, 
aufzuzeichnen. Dies gilt auch, wenn das Tele-
fongespräch oder die elektronische Kommu-
nikation nicht zum Abschluss eines Geschäfts 
oder zur Erbringung einer Wertpapierdienst-
leistung führen. Das Unterbrechen oder Aus-
schalten der Telefonaufzeichnung ist zu kei-
nem Zeitpunkt möglich. Grundsätzlich wer-
den alle Telefongespräche aufgezeichnet. 
Konzernintern werden zudem Telefon- und 
MS Teams Gespräche mit den Kunden bzw. 
Kundenvertretern getaped. Auf Anfrage des 
Kunden stellt die NAM diesem die aufge-
zeichneten Dokumente zur Verfügung. Auf-
grund der gesetzlichen Verpflichtungen er-
folgt die Archivierung für fünf Jahre, bei auf-
sichtsbehördlicher Anordnung im Einzelfall 
bis zu sieben Jahre. 

Vertraglich gebundene Vermittler 
Die NAM handelt nicht über vertraglich ge-
bundene Vermittler. 

Research Unbundling 
Gemäß der Regulatorik muss ein getrennter 
Ausweis der Researchkosten („Unbundling“) 
erfolgen. Die kumulierte Darstellung mit an-
deren Kosten ist nicht erlaubt. Die NAM fi-
nanziert Aufwendungen für externes Rese-
arch-Material bis auf Weiteres vollständig 
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aus eigenen Mitteln. Es erfolgt keine Weiter-
belastung an den Kunden, sodass kein Aus-
weis von Research-Kosten erfolgt. 

 

3. Berichtspflichten 
 

Kosteninformation 
Die Kosten in Verbindung mit unseren 
Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den 
Regelungen im Anhang Ihres individuellen 
Vertragswerkes. Darüber hinaus erhalten Sie 
Informationen über angefallene Kosten im 
Rahmen der Kosteninformation, die Ihnen 
mindestens einmal im Jahr von der NAM 
übermittelt wird. 
 
Zielmarktbestimmung und –überwachung 
Innerhalb jedes Mandats wird mit dem Kun-
den eine dezidierte Anlagerichtlinie verein-
bart. Dies impliziert auch die Definition von 
Limiten, die sicherstellen, dass der Erwerb 
von Finanzinstrumenten mit den Vorgaben 
der Anlagerichtlinien übereinstimmen. Vor 
jedem Handel wird die Einhaltung dieser Li-
mits überprüft, um die Einhaltung der Ziel-
marktbestimmungen für den Kunden durch 
die NAM sicherzustellen.  

Bestandsreport 
Der Kunde hat zu jedem Zeitpunkt die Mög-
lichkeit eine Aufstellung seiner gesamten Fi-
nanzinstrumente über das Bestandsfüh-
rungssystem zu erhalten. Eine Übersicht der 
Bestände kann darüber hinaus immer auch 
beim jeweiligen Ansprechpartner angefor-
dert werden. 

Nachhaltigkeit 

Gemäß der Transparenzverordnung muss die 
NAM ihren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisi-
ken offenlegen.  Die NAM sieht Nachhaltig-
keitsrisiken als relevant für Investitionsent-
scheidungen und in der Anlageberatung an.  
Aus diesem Grund bezieht die NAM in ihre 
Tätigkeiten der Finanzportfolioverwaltung 
und Anlageberatung Nachhaltigkeitsvorga-
ben ein. Die Art und Weise des Einbezugs der 
Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt jeweils in Ab-
stimmung mit dem Kunden. Die NAM agiert 
im bestmöglichen Kundeninteresse. Nach 
Kundenwunsch werden sowohl Nachhaltig-
keitsrisiken wie auch die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage berücksichtigt. Eine pauschale 
Aussage hinsichtlich der zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Rendite in Folge der Be-
achtung der Nachhaltigkeitsrisiken kann 
nicht getroffen werden. Eine Höhergewich-
tung von Nachhaltigkeitsaspekten kann eine 
geringere oder höhere Rendite mit sich brin-
gen. Dies gilt für die Anlageberatung wie 
auch die Finanzportfolioverwaltung.  

Die Transparenzverordnung schreibt ebenso 
vor, dass auf Finanzproduktebene Transpa-
renz hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(engl.: principal adverse impact indicators, 
kurz: PAIs) herzustellen ist.  

Die NAM berücksichtigt auf Finanzprodukt-
ebene keine PAIs in ihren Investitionsent-
scheidungen.  

Die Notwendigkeit einer PAI-Berücksichti-
gung auf Finanzproduktebene steht in Ab-
hängigkeit zur Anlagestrategie der Kunden. 
Diese Strategievorgaben werden regelmäßig 
geprüft und im Falle von Änderungen wird 
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die PAI-Berücksichtigung auf Produktebene1 
neu beurteilt.  

Zum aktuellen Stand sind alle Produkte der 
NAM nicht-nachhaltige bzw. sonstige Fi-
nanzprodukte gemäß Transparenzverord-
nung.2 Nach Taxonomieverordnung gilt für 
diese Produkte der NAM: „die in diesem Fi-
nanzprodukt[en] zugrunde liegenden Inves-
titionen berücksichtigen nicht die EU-Krite-
rien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten.“ (Art. 7 Taxonomieverordnung). 

4. Umgang mit Interessenkonflikten 
Interessenkonflikte können sich zwischen 
Kunden der NAM und der NAM selbst, zwi-
schen den Interessen der Konzerngesell-
schaften der NÜRNBERGER, bei der NAM 
beschäftigten Mitarbeitern einschließlich 
Geschäftsführern oder zwischen Kunden der 
NAM ergeben. Im Zuge einer Asset-Manage-
ment Tätigkeit lassen sich Interessenkon-
flikte nicht von vornherein ausschließen. Die 
NAM hat angemessene Maßnahmen getrof-
fen, um Interessenkonflikte zu erkennen und 
zu lösen. 
 
Die NAM hat eine Vielzahl von Maßnahmen 
und organisatorischen Vorkehrungen getrof-
fen, um ein angemessenes Konfliktmanage-
ment zu gewährleisten. Dazu gehören:  
a. die Einrichtung einer Compliance-Funktion 
in der NAM, 
b. hierarchische und funktionale Trennungen,  
c. die Festlegung von Vertraulichkeitsberei-
chen („Information Barriers“),  

 
1 Produkt im Abschnitt Nachhaltigkeit definiert gemäß Trans-
parenzverordnung – im Fall der NAM: Finanzportfolioverwal-
tung. 

d. Richtlinien, die den Umgang mit und die 
Weitergabe von Compliance-relevanten In-
formationen regeln („Barrier Crossing“), 
e. Führung eines Konfliktregisters, Insiderlis-
ten, Beobachtungslisten und Sperrlisten, 
f. Richtlinien zum Umgang mit Interessen-
konflikten, 
g. Regelungen hinsichtlich der Offenlegung 
persönlicher Geschäfte der Mitarbeiter und 
deren Überwachung, 
h. Regelungen über die Annahme von Ge-
schenken und sonstigen Zuwendungen, 
i. Sorgfältige Auswahl, Qualifikation und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, 
j. Vergütungsstrukturen, die Interessenkon-
flikten entgegenwirken, 
k. Schulungen der Mitarbeiter zu allen Com-
pliance-relevanten Themen. 

 
Bei der Lösung von Interessenkonflikten gilt 
der Grundsatz, dass die Interessen der NAM 
hinter die Interessen der Kunden, deren Port-
folios von der NAM betreut werden, zurück-
treten.  
 
Zielsetzung ist, Interessenkonflikte zu ver-
meiden oder, sofern unvermeidbar, fair zu 
behandeln und zu lösen. Nach der Identifizie-
rung eines Interessenkonflikts erfolgt eine 
Konfliktlösung, z.B. durch Offenlegung des 
Interessenkonflikts an die beteiligten Par-
teien oder durch einseitigen Verzicht auf das 
Geschäft, das Mandat oder die Transaktion 
von einer der Konfliktparteien. Dabei wird 
auch Compliance einbezogen. 

 
 

2 Bei Änderungen erfolgt eine ad hoc Anpassung und Veröf-
fentlichung der Kundeninformation. 
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5. Informationen über Zuwendungen 
Die NAM erhält im Rahmen der vertraglichen 
Vereinbarungen über Portfolioverwaltungen 
und sonstigen erbrachten Dienstleistungen 
(z.B. Auswahl von Asset Managern, Bera-
tungsleistungen) vertraglich vereinbarte Ver-
gütungen. 
 
Weitere monetäre Zuwendungen (Beteili-
gungen an Ausgabeaufschlägen, Bestands-
vergütungen, Bonifikationen aus Neuemissi-
onen, sonstige Provisionen) erhält die NAM 
nicht. 
 
Der NAM können im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der Kundenportfolios nichtmo-
netäre Vorteile (z. B. Teilnahme an Konferen-
zen, Seminaren oder Weitebildungsveran-
staltungen, geringfügige Bewirtungen) oder 
kleinere Sachleistungen (z. B. Kugelschreiber, 
Kaffeetassen, Weihnachtsgeschenke von ge-
ringem Wert) von Geschäftspartnern entste-
hen. 
 


